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1.  Feile, insbesondere für Nägel, hergestellt aus 
Glas durch Säure-Ätzen oder Sandstrahlen und ein 
Härtungsverfahren.

2.  Feile nach Anspruch 1, wobei das Glas Flach-
glas oder Preßglas ist.

3.  Feile nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Säu-
re-Ätzen oder Sandstrahlen ausreichend ist, um auf 
zumindest einem Teil der Oberfläche des Glases eine 
Rauhigkeit in dem Bereich zu erzielen, der an seinem 
feinsten Ende zum Polieren von Oberflächen geeig-
net ist, während er an seinem rauhesten Ende zum 
Schleifen geeignet ist.

4.  Feile, insbesondere Nagelfeile, mit einem Kör-
per (1), der aus Glas hergestellt und auf mindestens 
einem Teil seiner Oberfläche (2) durch Säure-Ätzen 
oder Sandstrahlen aufgerauht ist, um eine Rauhtiefe 
des Glases des Körpers der Feile im Bereich 10 μm 
bis 100 μm zu erzielen.

5.  Feile nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Körper (1) der Feile 
eine längliche flache Gestalt und an mindestens ei-
nem seiner Enden eine Spitze (5) aufweist.

6.  Feile nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Körper (1) der Feile 
auf mindestens der gesamten einen Seite aufgerauht 
und die Spitze (5) am Ende V-förmig ist.

7.  Feile nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Körper (1) der Feile 
auf mindestens der gesamten einen Seite aufgerauht 
und an mindestens einer Kante (3) zu einer Schneide 
abgeschrägt ist.

8.  Feile nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß beide Kanten (3) und mindestens ein Ende 
des Körpers (1) der Feile abgeschrägt sind, wobei die 
abgeschrägte Kante am Ende unter einem spitzen 
Winkel zur Seitenkante verläuft, so daß sie gemein-
sam eine Spitze bilden.

9.  Feile nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß die Oberfläche mindestens einer der Kanten 
(3) und eines Endes des Körpers (1) der Feile eben-
falls aufgerauht sind und die Kanten (3) vorzugswei-
se gerundet sind.

10.  Verfahren zum Herstellen einer Feile, zum 
Beispiel einer Nagelfeile, bei dem man Glas, zum 
Beispiel flaches oder gepresstes Glas, auf zumindest 
einem Teil der Oberfläche durch Säureätzen aufraut, 
vorzugsweise bis zu einer Rautiefe im Bereich 10 μm 
bis etwa 100 μm, und es optional einem Härtungspro-

zeß unterzieht.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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